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Durchführung internationaler Rechtsvergleiche, deren Be
deutung für eine perspektivische Annäherung der Rechts
ordnungen der sozialistischen Staaten ständig an Bedeu
tung gewinnt. Weiterhin sind die Anfertigung von Analy
sen zur Wirksamkeit geltender Rechtsvorschriften sowie die 
Erarbeitung von Konzeptionen und Entwürfen von Nor
mativakten wichtige Aufgaben der Wissenschaft.

Die langfristige, enge Einbeziehung wissenschaftlicher 
Einrichtungen in die Erarbeitung von Rechtsvorschriften 
bedarf einer guten zeitlichen und inhaltlichen Abstimmung. 
Aus diesem Grund legt die o. g. Ordnung fest, daß den wis
senschaftlichen Einrichtungen für die Gestaltung ihrer For
schungspläne konkrete Anforderungen aus dem Gesetz
gebungsplan zu übergeben sind.

Die gesellschaftliche Wirksamkeit von Rechtsvorschrif
ten wird wesentlich von der Konkretheit der in ihnen fest
geschriebenen Verantwortungen für die zu lösenden Auf
gaben sowie für die Ausübung von Rechten und Pflichten 
des jeweils sachlich betroffenen Ministeriums, zentralen 
Staatsorgans oder anderer bestimmt. Die o. g. Ordnung 
trifft dazu klare Aussagen: Sie regelt allgemeinverbindlich, 
wann und unter welchen Voraussetzungen Verantwortun
gen in Rechtsvorschriften festzulegen sind. Durch diese 
konkreten Festlegungen werden in Übereinstimmung mit 
den sozialistischen Leitungsprinzipien entscheidende Vor
aussetzungen für einen optimalen Rechtsverwirklichungs
prozeß geschaffen. Oder anders formuliert: Je konkreter 
unter Beachtung des demokratischen Zentralismus in den 
Rechtsvorschriften Zuständigkeiten und Verantwortungen 
für die Lösung gesellschaftlicher Aufgabenstellungen fixiert 
sind, um so wirkungsvoller lassen sich die vielfältigen In
itiativen der Normadressaten, insbesondere die der Arbei
terklasse, mit dem Rechtsverwirklichungsprozeß verbinden. 
Außerdem dient die gegenüber der Vergangenheit künftig 
exaktere Regelung der Verantwortung in Rechtsvorschrif
ten der allgemeinen Qualifizierung der staatlichen Lei
tungstätigkeit, die mit der weiteren Verflechtung und dy
namischen Entwicklung — insbesondere auf dem Gebiet der 
Ökonomie — zu einem objektiven Erfordernis wird.

Die Überschaubarkeit und Handhabbarkeit unseres 
Rechts hängt in großem Maße von der Gestaltung der 
Rechtsvorschriften ab. Nicht zuletzt aus diesem Grund 
trifft die o. g. Ordnung u. a. klare Aussagen über die Re
gelung des Geltungsbereichs, der Grundsätze, Ziele und 
Aufgaben der Rechtsvorschriften, der allgemeinen und be
sonderen Verhaltensanforderungen der Normadressaten, 
der Rechtsfolgen und Rechtsmittel sowie der Schlußbestim
mungen über das Inkrafttreten der Rechtsvorschriften und 
die Außerkraftsetzung oder Änderung anderer Rechtsvor
schriften.

Insgesamt ist festzustellen, daß die methodischen Orien
tierungen der o. g. Ordnung für den Prozeß der weiteren 
Qualifizierung der Gesetzgebung unserer Republik von ent
scheidender Bedeutung sind.

Rechtsetzung und Rechtsverwirklichung — 
Ausdruck sozialistischer Demokratie

Seit Bestehen unserer Republik ist es ein nicht mehr weg
zudenkender, verfassungsmäßig garantierter Grundsatz, 
daß die Werktätigen in die Lösung aller Fragen der ge
sellschaftlichen Weiterentwicklung einbezogen werden. Das 
betrifft gleichermaßen den Bereich der Rechtsetzung wie 
den der Rechtsverwirklichung. Die aktive Mitwirkung der 
Bürger auf diesen Gebieten ist eine bewährte Praxis ge
worden; sie ist Ausdruck unserer realen sozialistischen 
Demokratie und hat auch mit der Ordnung über die Vor
bereitung und Gestaltung von Rechtsvorschriften eine wei
tere Konkretisierung erfahren. Danach sollen Rechtsvor
schriften in engem Zusammenwirken mit den Gewerk
schaften und anderen gesellschaftlichen Organisationen 
vorbereitet werden. Die Minister und die Leiter anderer 
zentraler Staatsorgane haben eine den Erfordernissen ent
sprechende Mitwirkung der Bürger sowie die Auswertung

von Vorschlägen, Empfehlungen und Eingaben zu gewähr
leisten.

Damit wird unsere traditionelle, bewährte Praxis fort
geschrieben, wichtige Rechtsvorschriften durch eine umfas
sende, gut vorbereitete demokratische Mitwirkung weiter 
zu qualifizieren, bevor sie vom sachlich zuständigen Or
gan verabschiedet werden. In diesem Zusammenhang sei 
nur an die breite und fruchtbare öffentliche Diskussion der 
Entwürfe so entscheidender Normativakte wie des Zivil
gesetzbuchs und des Arbeitsgesetzbuchs erinnert, die beide 
in wichtigen Fragen durch die aktive Mitwirkung von Mil
lionen von Werktätigen eine weitere Qualifizierung erfah
ren haben.8

Die gezielte Einbeziehung der Werktätigen in die 
Rechtsgestaltung hat zugleich einen wichtigen Effekt zur 
Förderung des Rechtsbewußtseins. Indem sich die künfti
gen Normadressaten mit den Entwürfen von Rechtsvor
schriften schöpferisch-kritisch befassen und dabei die so
zialen Hintergründe und Motive vorgesehener Regelun
gen, die gesellschaftlichen Zielstellungen, Aufgaben, Rechte 
und Pflichten kennenlemen, wächst ihr Verständnis für 
diese Regelungen, und damit entstehen Voraussetzungen, 
daß sie sich später mit dem Recht ihres Staates immer 
besser identifizieren, sich für seine bedingungslose Ver
wirklichung einsetzen.

Diesen dialektischen Zusammenhang gilt es noch schöp
ferischer zu nutzen als bisher. In dem Maße, wie wir un
ser sozialistisches Recht — nicht zuletzt durch eine noch 
problembezogenere Rechtspropaganda — den Werktätigen 
näherbringen, wächst ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. In 
der DDR sind gegenwärtig mehr als 330 000 Werktätige di
rekt in die Rechtsprechung der staatlichen und gesell
schaftlichen Gerichte einbezogen, Hunderttausende von 
Bürgern setzen sich in den Betrieben und Wohngebieten 
für Ordnung, Disziplin, Sicherheit und Sauberkeit ein oder 
sind als Helfer der Volkspolizei oder im Rahmen der Ar- 
beiter-und-Bauem-Inspektion für die Verwirklichung des 
sozialistischen Rechts tätig. Das ist eine hervorragende Ba
sis für die weitere erfolgreiche Rechtsetzung und Rechts
verwirklichung.

*

Wenn in den Beschlüssen des IX. Parteitages der SED Weg 
und Ziel gewiesen werden, wie in unserer Republik die 
entwickelte sozialistische Gesellschaft immer besser ge
staltet werden kann, um damit die Voraussetzungen zum 
allmählichen Übergang zum Kommunismus zu schaffen, 
so erhöht sich folgerichtig auch die Bedeutung des soziali
stischen Staates. Die weitere Vervollkommnung des sozia
listischen Rechts und seine bewußte und konsequente Ver
wirklichung sind mit diesem Prozeß unlösbar verbunden. 
Der planmäßige Ausbau der sozialistischen Rechtsordnung 
entsprechend dem Reifegrad der sozialistischen Gesell
schaft und die Gewährleistung der Rechtssicherheit sind 
— wie es das Programm der SED formuliert — fester Be
standteil der Politik der Partei. Diese Politik setzt die Maß
stäbe für die Lösung unserer justizspezifischen Aufgaben 
in Vorbereitung auf den X. Parteitag der SED. 1 2 3 4 5 6 7 8
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